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A. Einleitung

Das Leitbild richtet sich an eine kulturinteressierte Öffentlichkeit, speziell an die 
politischen Gremien und an die Kulturschaffenden. Es soll der Gemeinde als 
Leitlinie für ihr kulturpolitisches Engagement dienen. 

Die Schwerpunkte dienen der Orientierung für die kommunale Kulturförderung 
in Sissach. 

Das Leitbild wurde von der Kommission für ein Kulturleitbild Sissach erarbeitet 
und vom Gemeinderat am 3. Mai 2021 verabschiedet.

B. Standortbestimmung

Sissach gehört mit seinen gegen 7‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu den 
grösseren Gemeinden des Oberbaselbiets. Sissach ist Bezirkshauptort und als 
solche die bevölkerungsstärkste Gemeinde im Bezirk. Zudem kommt Sissach die 
Rolle als «Zentrumsgemeinde» im oberen Kantonsteil zu. 
Die Nähe zu Basel ist für das kulturinteressierte Publikum einerseits Vorteil, da 
die grossen Kultureinrichtungen der Stadt innert einer halben Stunde mit ÖV 
problemlos zu erreichen sind. Andererseits wirft die Stadtnähe die Frage auf, wie 
viel und welche Kultur in der Gemeinde ein Publikum findet und welche Kultur 
gefördert werden soll.

Die Kulturbotschaft des Bundesrates setzt sich mit der Entwicklung der ver-
schiedenen Kultursparten und -organisationen auseinander. Er setzt Priorität auf 
die drei Handlungsachsen «Kulturelle Teilhabe», «Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation». Ab 2021 legt er zusätzlich einen 
Schwerpunkt auf den digitalen Wandel in der Kulturförderung. 

Seit Juni 2015 ist das neue Gesetz über die Kulturförderung Baselland (KFG BL) in 
Kraft. Die Gemeinde ist gemäss §5 «zuständig für die Kulturförderung vor Ort, 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden.» Die Gemeinde 
beteiligt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an kulturellen Aktivitäten mit einer 
regionalen oder überregionalen Bedeutung. 

Das Sissacher Kulturschaffen umfasst ein breites Spektrum an traditionellen, 
populären und zukunftsgerichteten Projekten. Die Akteure sind sowohl 
Amateure wie auch professionelle Kulturschaffende und Veranstalter.



3

In Sissach engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich für die kommunale 
Kultur. Sie ermöglichen trotz bescheidener finanzieller Mittel ein vielfältiges 
kulturelles Leben. Einige Sissacher Kulturinstitutionen bzw. -akteure geniessen 
eine regionale oder überregionale Ausstrahlung.

Die Einwohnergemeinde Sissach stellt folgende Infrastrukturen (zu 
angemessenen Konditionen) zur Verfügung:

• Mit der Mehrzweckhalle Bützenen der Primarschule steht für Events ein 
Veranstaltungsort mit professioneller Infrastruktur zur Verfügung.

• Die Dorfturnhallen ergänzen das Angebot mit einem Saal und einer kleinen 
Bühne. 

• Räumlichkeiten für kleinere Formationen stehen im Gebäude der 
Gemeinde- und Schulbibliothek sowie im Jakobshof zur Verfügung.

• Das Schloss Ebenrain (im Besitz des Kantons und verwaltet durch das 
Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain LZE) bietet geeignete 
Räumlichkeiten zum Beispiel für Kunstausstellungen.

• Nicht vergessen werden soll die im Zentrum gelegene Begegnungszone, die 
sich als Durchführungsort von kulturellen Anlässen in besonderem Mass 
eignet.

 Parallel dazu existieren Veranstaltungsorte, die von Privaten, anderen 
Organisationen und Kirchgemeinden angeboten werden. 

C. Strategie Gemeindeentwicklung

Die 2017 formulierte Vision Sissach 2025+ des Gemeinderates für Sissach 
postuliert unter anderem:

Schwerpunkt: Sissach fördert das kulturelle Leben und verstärkt gemeindeeigene 
Aktivitäten. 

Legislaturziele: 

1. Das kulturelle Leben in Sissach ist gefördert. 

2. Das Thema Kultur ist in der Gemeinde organisatorisch verankert. 

Massnahmen: Kulturleitbild erarbeiten, Finanzielle und ideelle Unterstützung 
nach klaren Richtlinien leisten, Kultur- und Kunstkommission etablieren. 
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Ein zeitgemässes Kulturleben kann diese Perspektiven positiv beeinflussen. 
Zudem weisen die Legislaturziele 2016 - 2020 auf drei Handlungsfelder der 
Kulturförderung hin:

 Der Dorfkern als Begegnungsort ist belebt und aufgewertet.

 Das Zusammenleben der Bevölkerung ist gestärkt.

 Die bestehende Kultur- und Vereinsvielfalt bleibt erhalten.

Diese strategischen Überlegungen hat das Leitbild zu berücksichtigen.

Kulturförderung als öffentliche Aufgabe

- Kultur erfüllt in der Gemeindeentwicklung eine wichtige, leider zuweilen 
unterschätzte Funktion. Einerseits fördert sie nach aussen das Image, 
andererseits stärkt sie nach innen die Identifikation der Bevölkerung mit 
ihrem Wohnort. 

- Kulturförderung ist deshalb eine öffentliche Aufgabe. Die Gemeinde Sissach 
schafft geeignete Rahmenbedingungen für ein lebendiges Kulturschaffen. 

- Sie unterstützt Kulturakteure mit jährlichen Beiträgen und / oder 
kostenloser / günstiger Nutzung von Veranstaltungsorten. Öffentliche, freie 
Fördermittel werden vor allem dort eingesetzt, wo qualitativ 
Überzeugendes nicht selbsttragend ist, wo Kulturakteure unterschiedlicher 
Herkunft kooperieren, wo Überraschendes und Neues kreiert wird sowie 
für die Bevölkerung ein Nutzen/Mehrwert entsteht.

D. Was braucht Sissach in Sachen Kultur?

Es sind 3 Leitideen und Schwerpunkte, nach denen sich die Kulturförderung in 
Sissach richtet:

1. Der Kulturort Sissach fördert Tradition und Moderne
Sissach bewahrt als Kulturort mit regem Vereinsleben Traditionelles und 
unterstützt Innovatives und Modernes. Die Gemeinde wird als Kulturort 
verstanden.

Schwerpunkt 
Sissacher Kulturschaffende sind im Dorfkern aktiv. Sie bespielen insbesondere 
Veranstaltungsorte im Dorf, die Begegnungszone, die Bühnen der Hallen sowie 
private und öffentliche Räume. 
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2. Sissacher Kulturschaffen wirkt über die Gemeindegrenzen hinaus
 Das kulturelle Image der Gemeinde wird von Sissacher Kulturschaffenden 

mitgeprägt. Die Gemeinde fördert dazu innovative Eigeninitiativen und 
setzt kulturelle Impulse, um Unbekanntes und Überraschendes zu fördern. 

Schwerpunkt
Die Gemeinde lanciert alle drei Jahre einen oder mehrere Kulturpreis/e, mit 
dem/denen kulturelle Leistungen und Impulse gewürdigt werden.

3. Die Gemeinde schafft attraktive Rahmenbedingungen
  Um ihre Ziele zu erreichen betreibt Sissach eine engagierte Kulturpolitik 

und setzt Akzente. Die Kulturakteure haben in der Gemeinde eine 
verlässliche Partnerin und erhalten angemessene Unterstützung. Die 
Gemeinde stellt nach Möglichkeit geeignete Infrastruktur zur Verfügung. 
Die aktive Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde soll gestärkt und ein 
breites Spektrum an gefördertem Kulturschaffen sichergestellt werden.

Schwerpunkt
Die Gemeinde übernimmt eine engagierte Rolle in der Kulturförderung. Die 
Kultur- und Kunstkommission nutzt aktiv ihre Fördermöglichkeiten und setzt 
Impulse. Der Informationsfluss zwischen der Verwaltung und den 
Kulturschaffenden wird verbessert; die Anlaufstellen sind bekannt.

E. Kulturförderung und Instrumente

Das kommunale Kulturangebot soll bei breiten Kreisen das Interesse an Kultur 
wecken und das soziale Zusammenleben fördern. Gelungene Kulturvermittlung 
ermöglicht persönliche Entwicklung, Identifikation mit dem Wohnort und die 
Auseinandersetzung mit anderen Kulturkreisen.
Hauptkriterien für die kommunale Unterstützung des Kulturschaffens (Laien- 
und Profikultur) können der Bezug zu Sissach, ein respektvoller Umgang mit 
Tradition, Innovation, Kooperation mit anderen Kulturakteuren, Publikum und 
Medien sein.

Das sind die drei Instrumente der kommunalen Kulturförderung (basierend auf 
den Richtlinien für die Vergabe von Kulturförderungsbeiträgen gemäss Kultur- 
und Bibliotheksreglement durch die Kultur- und Kunstkommission):

1. Kontinuierliche Förderung von Kulturorganisationen wird über jährlich 
wiederkehrende kommunale Beiträge gewährleistet.

Verantwortung: Gemeinderat
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2. Flexible Förderung von Projekten erfolgt durch die Vergabepraxis der 
Kultur- und Kunstkommission (gestützt auf das Reglement)

Verantwortung: Kultur- und Kunstkommission und Gemeinderat

3. Punktuelle Förderung von einzelnen Kulturschaffenden und -
organisationen wird mit der Vergabe eines Förderpreises angestrebt. 
Damit soll das Engagement für die Gemeinde gewürdigt werden. 

Verantwortung: Kultur- und Kunstkommission und Gemeinderat (Vergabe 
durch eine Jury)

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 3. Mai 2021 genehmigt.


